
Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 
Menschen (Infektionsschutzgesetz - lfSG) 

Allgemeinverfügung 
des Landkreises Vorpommern-Greifswald 

zur Regelun_a von Einschränkungen im Sportbetrieb zu Gunsten des Infektionsschutzes 
COVID-19 / Ubertragung von SARS-CoV-2 

Der Landrat als zuständige Behörde erlässt nach § 28 a Abs. 1 i. V. m. § 28 Abs. 1 S. 1 und S. 
2 i. V. m. § 16 Abs. 1 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - lfSG) vom 20.07.2020 (BGBI. IS. 1045), zuletzt ge 
ändert durch Gesetz vom 18.11.2020 (BGBI. I S. 2397), i. V. § 2 Abs. 2 Nummer 1 des Gesetzes 
zur Ausführung des Infektionsschutzgesetzes (lnfektionsschutzausführungsgesetz - lfSAG M 
V) vom 3. Juli 2006 (GVOBI. M-V S. 524), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Mai 2018 
(GVOBI. M-V S. 183, 184), und§ 13 der Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern 
(Corona-LVO M-V) vom 28.11.2020 (GVOBI. M-V S. 926) folgende Allgemeinverfügung: 

1. Der Trainings-, Spiel- und Wettkampfbetrieb im Freizeit-, Breiten- und Leistungssport 
(Sportbetrieb) für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ist bis einschließlich 10.12.2020 
untersagt. Ausgenommen von dem Verbot sind sportliche Aktivitäten von Kindern und 
Jugendlichen im Freien. Die Nutzung von Umkleiden und Duschräumen ist untersagt. 
Ausgenommen von der Untersagung ist weiterhin der Individualsport allein oder mit An 
gehörigen des eigenen Hausstands im Freien oder in der eigenen Häuslichkeit. 

2. Die Untersagung nach Nr. 1 gilt in den Gebieten folgender Ämter mit den amtsangehö 
rigen Gemeinden/ Städten (siehe Anlage): 

a. Stadt Greifswald 
b. Heringsdorf 
C. Stadt Pasewalk 
d. Stadt Straßburg (Uckermark) 
e. Amt Am Peenestrom 
f. Amt Am Stettiner Haff 
g. Amt Jarmen-Tutow 
h. Amt Löcknitz-Penkun 
i. Amt Uecker-Randow-Tal 
j. Amt Usedom-Süd 
k. Amt Züssow 

3. Die Allgemeinverfügung tritt am 04.12.2020 in Kraft. 

Diese Maßnahme ist nach§ 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 lfSG und§ 80 Abs. 2 Nr. 3 Verwal 
tungsgerichtsordnung (VwGO) sofort vollziehbar. 

Zuwiderhandlungen gegen vollziehbare Anordnungen nach § 28 Abs. 1 S. 1 und S. 2 lfSG 
stellen eine Ordnungswidrigkeit gem. § 73 Abs. 1 a Nr. 6 lfSG dar. 
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Begründung 

Rechtsgrundlage für die getroffene Maßnahme ist § 28 Abs. 1 S. 1 und S. 2 lfSG. Werden 
Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt oder 
ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, so trifft 
die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den §§ 29 
bis 31 lfSG genannten, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragba 
rer Krankheiten erforderlich ist; sie kann insbesondere Personen verpflichten, den Ort, an dem 
sie sich befinden, nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu verlassen oder von ihr 
bestimmte Orte oder öffentliche Orte nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu betre 
ten. Unter den Voraussetzungen von Satz 1 kann die zuständige Behörde Veranstaltungen 
oder sonstige Ansammlungen von Menschen beschränken oder verbieten und Badeanstalten 
oder in§ 33 lfSG genannte Gemeinschaftseinrichtungen oder Teile davon schließen. 

Gem. § 28 a Abs. 1 Nr. 8 lfSG kann eine notwendige Schutzmaßnahme im Sinne des § 28 
Abs. 1 S. 1 und 2 lfSG zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 
(COVID 19) für die Dauer der Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite 
nach § 5 Abs. 1 S. 1 lfSG durch den Deutschen Bundestag insbesondere die Untersagung 
oder Beschränkung von Sportveranstaltungen und der Sportausübung sein. 

Gem. § 28 a Abs. 3 S. 5 lfSG sind bei Überschreitung eines Schwellenwertes von 50 Neuin 
fektionen je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen umfassende Schutzmaßnah 
men zu ergreifen, die eine effektive Eindämmung des Infektionsgeschehens erwarten lassen. 
Bei einer Überschreitung eines Schwellenwertes von 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwoh 
nern innerhalb von sieben Tagen sind gem. § 28 a Abs. 3 S. 6 lfSG breit angelegte Schutz 
maßnahmen zu ergreifen, die eine schnelle Abschwächung des Infektionsgeschehens erwar 
ten lassen. Vor dem Überschreiten eines Schwellenwertes sind gem. § 28 a Abs. 3 S. 8 lfSG 
die in Bezug auf den jeweiligen Schwellenwert genannten Schutzmaßnahmen insbesondere 
bereits dann angezeigt, wenn die Infektionsdynamik eine Überschreitung des jeweiligen 
Schwellenwertes in absehbarer Zeit wahrscheinlich macht. 

Nach§ 2 Abs. 21 Satz 3 und§ 2 Abs. 24 S. 2 der Corona-LVO M-V ist der Trainingsbetrieb im 
Kinder- und Jugendsport bislang weiterhin erlaubt. Nach§ 21 Abs. 2 S. 2 Corona-LVO M-V ist 
der Individualsport zu zweit auch in Sportanlagen bislang gestattet. § 13 der Verordnung 
bleibt unberührt. 

Nach § 13 der Verordnung sind in Abhängigkeit vom jeweiligen Infektionsgeschehen weiter 
gehende infektionsschutzrechtliche Anordnungen bei Beachtung des Erlasses des Ministeri 
ums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit zur MV-Corona-Ampel in seiner jeweils gültigen 
Fassung durch die zuständige Behörde möglich. 

Zuständige Behörde für den Erlass der Allgemeinverfügung ist gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 4 und 
Abs. 2 N'r. 1 lfSAG M-V i. V. m. § 115 Abs. 4 S. 1 Kommunalverfassung (KV M-V) der Landrat. 

Unter Berücksichtigung des Infektionsgeschehens und nach Abwägung der betroffenen Rech 
te, Rechtsgüter und Interessen ist die weitgehende Beschränkung des Sportbetriebs geboten. 

Gemäß § 2 Nummer 1 lfSG sind Krankheitserreger im Sinne des Infektionsschutzgesetzes 
vermehrungsfähige Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder ein sonstiges biologisches 
transmissibles Agens, dass bei Menschen eine Infektion oder übertragbare Krankheit verur 
sachen kann. Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne des § 2 
Nummer 1 lfSG. 
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